
 

 

 

Gemeinde  
Rielasingen-Worblingen 
 

 

 

N i e d e r s c h r i f t 
 

über die  
 

öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Beginn: 17.00 Uhr 

 

Ende:  18.10 Uhr 

 

 

Protokollführer: Heiko Regitz 

 

Sachbearbeiter: Verena Manuth, Hartmut Riester, Martin Doerries 

 

Presse:  --Person 

 

Zuhörer:   3 Personen 

 

 

 

 

Der Bürgermeister eröffnet die öffentliche Sitzung um 17.00 Uhr und stellt fest, dass die 

Mitglieder des Gemeinderates mit Schreiben vom 26.02.2019 ordnungsgemäß schrift-

lich eingeladen wurden und dass der Gemeinderat beschlussfähig ist. 

 

 

 

T a g e s o r d n u n g 

____________________ 
 

 

F r a g e m ö g l i c h k e i t    f ü r   E i n w o h n e r 

 

1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 

 

2. Bebauungsplan “Hasel – 2. Änderung und 1. Erweiterung”  

 und Örtliche Bauvorschriften für dieses Bebauungsplangebiet 

 - Erneute Offenlage und Beteiligung der Behörden  

  und sonstiger Träger öffentlicher Belange 



 

 

 

3. Bildung von Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2018 

 

4. Bildung von Haushaltsresten der budgetierten Bereiche  

 für das Haushaltsjahr 2018 

 

5. Haushaltszwischenbericht 

 

6. Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand  

 durch § 2b Umsatzsteuergesetz – Vergabe von Beratungsleistungen 

 a) Erfassung und Bewertung betroffener Sachverhalte nach  

  dem neuen Steuerrecht 

 b) Erstellung eines Tax Compliance Managment System 

 

7. Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 

 das Naturbad (Badegebührensatzung) 

 

8. Kenntnisnahme der niedergeschriebenen Beschlüsse der Vorsitzung 

 

9. Verschiedenes 

 

F r a g e m ö g l i c h k e i t    f ü r   E i n w o h n e r 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 32/2019 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 26.02.2019  Az.: 022.22; 022.32 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 1:  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen  

Sitzungen                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Es liegen keine Beschlüsse vor, die öffentliche bekannt zu geben sind. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Baumann Marianne   

Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc ( e ) 

Fröhlich Philipp    

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Gold Jutta  ( e ) 

Hennes Nadja   

Manko Charlotte ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard ( e ) 

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 33/2019 GR/ö Anlagen: 8  Sachbearbeiter: Ulrike Vogt 

Erstelldatum TOP: 20.02.2019  Az.: 022.22; 022.32; 621.41 

Vorberatung GR/ö am 21.02.2018  /  GR/ö am 14.03.2018  /  GR/nö am 20.06.2018 / GR ö am 

24.10.2018  

 

Einzuladen: 1) Fuchs Stadtplanung, Frau Fuchs, Seestraße 41, 78315 Radolfzell 

2) Firma Aach-Aue GmbH, Herrn Metin Sentürk, Singener Straße 25, 

    78239 Rielasingen-Worblingen 

3) Tütüncü Consulting | Architecture, Herrn Dipl. Ing. Hakan Tütüncü,  

    Singener Straße 23 - 78239 Rielasingen-Worblingen  

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 2:  Bebauungsplan 'Hasel - 2. Änderung und 1. Erweiterung' 

und Örtliche Bauvorschriften für dieses Bebauungsplange-

biet  

-  Erneute Offenlage und Beteiligung der Behörden 

 und sonstiger Träger öffentlicher Belange           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

Vorbericht: 

 

In seiner Sitzung am 14.03.2018 hat der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplanes der 

Innenentwicklung „Hasel – 2. Änderung und 1. Erweiterung“ im beschleunigten Verfahren sowie 

die Aufstellung der Örtlichen Bauvorschriften „Hasel – 2. Änderung und 1. Erweiterung“ be-

schlossen.  

 

In dieser Sitzung wurden ebenso die Offenlage und die Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange beschlossen, die in der Zeit vom 26.04.2018 bis 28.05.2018 durchge-

führt wurde. Die Behandlung der Stellungnahmen aus der Offenlage und der Beteiligung der 

Behörden und sonstiger Träger sowie der Satzungsbeschluss erfolgten am 24.10.2018 im Gremi-

um. 

 

Nach diesem Satzungsbeschluss wurden aufgrund eines Planungsfehlers fünf Erschließungsplä-

ne bezüglich des Straßenniveaus vom Bauträger verändert. Diese Veränderung betrifft nur die 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Baumann Marianne   

Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc ( e ) 

Fröhlich Philipp    

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Gold Jutta  ( e ) 

Hennes Nadja   

Manko Charlotte ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard ( e ) 

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Regitz Heiko 

Sachverständige: 1) Fuchs Stadtplanung, Frau Fuchs, Seestraße 41, 78315 Radolfzell 

2) Firma Aach-Aue GmbH, Herrn Metin Sentürk, Singener Straße 25, 

    78239 Rielasingen-Worblingen 

3) Tütüncü Consulting | Architecture, Herrn Dipl. Ing. Hakan Tütüncü,  

    Singener Straße 23 - 78239 Rielasingen-Worblingen  
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innere Erschließungsstraße, die parallel in unmittelbarer Nähe zur Singener Straße verläuft. Diese 

innere Erschließungsstraße muss aufgrund einer stadtplanerischen Vorgabe der Gemeinde 

Rielasingen-Worblingen im etwa gleichen Straßenniveau wie die bestehende Singener Straße 

liegen. Nur so können die Innenhöfe der Hochhäuser durch Bewohner und Feuerwehr ord-

nungsgemäß erreicht werden. Weitere Teile des Vorhaben- und Erschließungsplans sind nicht 

verändert und somit nicht betroffen.  

 

Folgende Erschließungspläne wurden geändert: 

 

- Lageplan Straßenbau 

- Lageplan Kanalbau 

- Oberflächenentwässerung 

- Längsschnitte 

- Querprofile 

- Lageplan Gesamterschließung 

 

Aus Gründen der Rechtssicherheit (Paragraph 4 a Absatz 3 Baugesetzbuch) wird für diesen 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Hasel – 2. Änderung und 1. Erweiterung“ eine erneute 

Offenlage sowie eine weitere Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-

lange notwendig. 

 

Nach Paragraph 4 a Absatz 3 Baugesetzbuch kann bestimmt werden, dass Stellungnahmen 

nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können.  

 

Weiterer Vortrag erfolgt in der Sitzung durch Frau Fuchs, Büro „planungfuchs“. 

 

Beschlussvorschlag: 

Eine erneute Offenlage des Bebauungsplanes „Hasel – 2. Änderung und 1. Erweiterung“ und 

der Örtlichen Bauvorschriften für dieses Bebauungsplangebiet sowie die Beteiligung der Behör-

den und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach Paragraph 4 a Absatz 3 Baugesetzbuch 

wird beschlossen.  

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Herr Dipl. Ing. Hacan Tütüncü geht auf den Planungsfehler (Höhenunterschied im Straßenni-

veau bei der inneren Erschließungsstraße) ein, aufgrund dessen der Bauträger die Erschlie-

ßungspläne ändern musste.  

Bauabteilungsleiter Riester legt dar, dass aus Gründen der Rechtssicherheit für den genannten 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine erneute Offenlage sowie eine weitere Beteiligung 

der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange notwendig sei.  

 

 

Beschluss: 

 

Eine erneute Offenlage des Bebauungsplanes „Hasel – 2. Änderung und 1. Erweiterung“ und 

der Örtlichen Bauvorschriften für dieses Bebauungsplangebiet sowie die Beteiligung der Behör-

den und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach Paragraph 4 a Absatz 3 Baugesetzbuch 

(BauGB) wird beschlossen.  

 

Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wird bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder 

ergänzten Teilen abgegeben werden können.  

 

13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Rechnungsamt 

Drucksache Nr.: 34/2019 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 22.02.2019  Az.: 913.69; 902.41 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3:  Bildung von Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2018     

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

Vorbericht: 

 

Gemäß Paragraf 46 Ziffer 10 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) sind Haushaltsreste 

Einnahme- und Ausgabemittel, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. 

 

Sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt sind Haushaltsausgabereste 

für noch nicht begonnene Maßnahmen bzw. für im Haushaltsjahr 2018 begonnene, jedoch 

nicht fertig gestellte Maßnahmen zu bilden. 

Im Vermögenshaushalt sind Haushaltseinnahmereste über Zuweisungen zu bilden, deren Zu-

schussbescheide der Gemeinde vorliegen und deren Geldeingang in 2018 nicht mehr erfolgte. 

Auch über die in 2017 veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 670.000 Euro und der in 2018 

veranschlagten Kreditaufnahme in Höhe von 1.236.200 Euro werden Haushaltseinnahmereste 

gebildet. 

 

Die Bildung der Haushaltsreste der budgetierten Bereiche erfolgt ebenfalls in heutiger Sitzung. 

 

Der Anlage sind der Beschlussvorschlag und die einzelnen Haushaltsreste zu entnehmen. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Rechnungsamtsleiterin Manuth verweist auf die Anlage der Einladung zu dieser Sitzung bezüg-

lich der vorgeschlagenen Haushaltsreste 2018 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und 

geht dabei auf verschiedene Haushaltsstellen näher ein.  

Auf Nachfrage aus dem Gremium wird darauf hingewiesen, dass bei den Restkosten zur Gene-

ralsanierung der Ten-Brink-Schule (Ziffer 5/Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt) eine 

überplanmäßige Ausgabe in Höhe von rund 150.000,-- € entsteht. Die entstehenden Mehrkos-

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  
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Protokollführer: Regitz Heiko 

Sachverständige:       
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ten seien bereits im Projektausschuss der Ten-Brink-Schule angesprochen worden. Bei der 

Vergabe der erforderlichen Maßnahmen wird dies auch nochmals im Gemeinderat näher 

dargestellt.  

 

 

Beschluss: 

 

Die Damen und Herren des Gemeinderates stimmen der Bildung von Haushaltsresten für das 

Haushaltsjahr 2018 gemäß dem Beschlussvorschlag (siehe Seite 1 der Anlage) zu und der Über-

tragung der Haushaltsmittel für die angeführten Investitionsmaßnahmen und Gebäudeunter-

haltung, die im Haushaltsjahr 2019 fortgeführt und abgeschlossen werden sollen.  

Entstehenden außer- und überplanmäßigen Ausgaben wird gleichzeitig die Zustimmung erteilt.   

 

13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Enthaltung 
 



Tischvorlage zu TOP       der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12.03.2019

Beschlussvorschlag :

Zustimmung zur Bildung von folgenden Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2018

und Übertragung der Haushaltsmittel für die angeführten Investitionsmaßnahmen und Gebäudeunterhaltung,

die im Haushaltsjahr 2019 fortgeführt und abschlossen werden sollen. Die Übertragung der Budgetreste

erfolgt in einer späteren Sitzung.

Haushaltsausgabereste für 

Investitionsmaßnahmen und 

Gebäudeunterhaltung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsreste zum 

Vergleich

Vorjahr 2017

1. Verwaltungshaushalt 139.500 EUR 230.000 EUR

2. Vermögenshaushalt 2.285.400 EUR 1.577.200 EUR

3. Haushaltseinnahmereste

für den Vermögenshaushalt

2.832.200 EUR 709.000 EUR

4. Gesamtsumme 5.257.100 EUR 2.516.200 EUR

Entstehenden außer- und überplanmäßigen Ausgaben wird gleichzeitig die Zustimmung erteilt.

Rielasingen-Worblingen, den 22.02.2019

Az.: 902.41 und 913.60

Manuth

Seite 1 von 1



Tischvorlage zu TOP       der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12.03.2019

Oz.

Haushaltsstell

e Bezeichnung Zweck des Haushaltsrestes Haushalts-

ansatz

HH-Rest VJ verfügbare

Haushaltsmittel

Ist-Ausgaben noch verfügbare

Haushaltsmittel

Vorschlag

Haushalts-

rest 2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 1200-5100 Umweltamt Streuobstschnitt 2018/2019 17.500 14.700 32.200 12.144,89 20.055,11 15.000

2. 2250-5000 Ten-Brink-Schule

Brandschutzpläne und 

Brandschutzordnung 55.000 92.600 147.600 63.416,61 84.183,39 5.500

3. 4600-5100 Kinderspielplätze

Pflasterarbeiten Albrecht-

Dürer-Straße 20.400 0 20.400 19.452,47 947,53 3.200

4. 4640-5000

Kinderhaus St. 

Raphael

E-Check, Einbau Dusche und 

Abschluss Umbau mit LP 9 23.000 0 23.000 19.435,21 3.564,79 7.500

5. 4642-5000

Kinderhaus 

Rosenegg

Einbau Feststelleinrichtung 

Türe und Abschluss Krippe mit 

LP 9 27.300 0 27.300 20.075,46 7.224,54 2.800

6. 6700-5100 Straßenbeleuchtung

Umrüstung Leuchten Typ 

Barcelona 90.000 0 90.000 59.618,76 30.381,24 10.000

7. 6900-5100 Wasserläufe Hochwasseralarmplan 13.000 25.000 38.000 21.220,98 16.779,02 15.000

8. 7800-5100 Feldwege

Deckbelag verlängerte 

Hofenackerstraße 105.000 0 105.000 25.845,92 79.154,08 79.000

1.-8. Summe Kosten der Unterhaltung 351.200 132.300 483.500 241.210 242.290 138.000

9. 4642-5200/02

Kinderhaus 

Rosenegg Wickeltisch 6.000 0 6.000 4.787,19 1.212,81 1.500

9. Summe Beschaffungen 6.000 0 6.000 4.787 1.213 1.500

Verwaltungshaushalt 489.500 245.997 243.503 139.500

Gesamtsumme ohne Budgets

Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Seite 1 von 1



Tischvorlage zu TOP       der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12.03.2019

Oz. Haushaltsstelle Bezeichnung Zweck des Haushaltsrestes Haushalts-

ansatz

HH-Rest VJ verfügbare

Haushaltsmittel

Ist-Ausgaben noch verfügbare

Haushaltsmittel

Vorschlag

Haushalts-

rest 2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 0600-9350.020 Rathaus

Ersatzbeschaffung 

Zeiterfassung 4.400 0 4.400 7.353,01 -2.953,01 3.400

2. 0610-9350.061 EDV

Restkosten Lizenzkosten 

Doppik 1.800 15.900 17.700 1.618,40 16.081,60 15.900

3. 4649-9880 Kath. Kindergärten

Wickeleinheit St. Nikolaus 

und Entwässerung 

Wintergarten St. Sebastian 23.500 12.500 36.000 1.282,83 34.717,17 34.700

1.-3. Summe Beschaffungen 29.700 28.400 58.100 10.254 47.846 54.000

4. 1310-9420.130/02 Feuerwehr Erstellung Doppelgarage 0 20.000 20.000 515,27 19.484,73 24.000

5. 2250-9420 Ten-Brink-Schule Restkosten Generalsanierung 2.000.000 100.000 2.100.000 552.931,46 1.547.068,54 1.695.600

6. 4360-9420

Einrichtungen für 

Asylbewerber

Bau von Unterkünften zur 

Anschlussunterbringung 2.500.000 0 2.500.000 2.076.984,11 423.015,89 280.000

4.-6. Summe Hochbau 4.500.000 120.000 4.620.000 2.630.431 1.989.569 1.999.600

7. 6900-9320 Wasserläufe

Erwerb von Grundstücken bei 

alter Kläranlage Singen 50.000 0 50.000 0,00 50.000,00 50.000

7. Summe Erwerb von Grundstücken 50.000 0 50.000 0 50.000 50.000

8. 5620-9500.531 Sportanlagen

Restkosten Versenkregner-

anlage Oberwiesen und 

Bohrung Brunnen 21.000 38.100 59.100 3.276,45 55.823,55 55.000

9. 6100-9600.610 Planungskosten

Restkosten Hydrologische 

Untersuchung Zelgle 78.000 5.700 83.700 2.775,89 80.924,11 4.000

Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Seite 1 von 2



Tischvorlage zu TOP       der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12.03.2019

Oz. Haushaltsstelle Bezeichnung Zweck des Haushaltsrestes Haushalts-

ansatz

HH-Rest VJ verfügbare

Haushaltsmittel

Ist-Ausgaben noch verfügbare

Haushaltsmittel

Vorschlag

Haushalts-

rest 2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

10. 6300-9565.620 Gemeindestraßen 

Baugebiet Oberstraß: 

Fertigstellung öffentl. 

Parkplatz 25.000 0 25.000 0,00 25.000,00 12.000

11. 6700-9590.640 Straßenbeleuchtung

Hofenacker-, Römer- und 

Wessenbergstraße 74.000 21.000 95.000 76.276,24 18.723,76 29.800

12. 6800-9510 Parkplätze

Restkosten Parkplatz 

Zeppelinstraße 83.000 0 83.000 55.797,77 27.202,23 31.000

13. 6900-9600.690 Wasserläufe Flussgebietsuntersuchung 50.000 0 50.000 0,00 50.000,00 50.000

8.-13. Summe Sonstige Tiefbaumaßnahmen 331.000 64.800 395.800 138.126 257.674 181.800

5.123.900 2.778.811 2.345.089 2.285.400

Gesamtsumme ohne Budgets

Vermögenshaushalt

Seite 2 von 2



Tischvorlage zu TOP       der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12.03.2019

Oz. Haushaltsstelle Bezeichnung Zweck des 

Haushaltsrestes

Haushalts-

ansatz

HH-Rest VJ verfügbare

Haushaltsmittel

Ist-Einnahmen noch verfügbare

Haushaltsmittel

Vorschlag

Haushalts-

rest 2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 2250-3610.241 Ten-Brink-Schule

Gebäude B: 

Ausgleichstock und 

KInVFG 926.000 0 926.000 0,00 926.000,00 926.000

2. 9100-3761.920 Allgem. Finanzwirtschaft Kreditermächtigung 2017 0 670.000 670.000 0,00 670.000,00 670.000

3. 9100-3761.920 Allgem. Finanzwirtschaft Kreditermächtigung 2018 1.240.000 0 1.240.000 0,00 1.240.000,00 1.236.200

2.836.000 0 2.836.000 2.832.200

Gesamtsumme ohne Budgets

Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Rechnungsamt 

Drucksache Nr.: 35/2019 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 25.02.2019  Az.: 913.69; 902.41 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 4:  Bildung von Haushaltsresten der budgetierten Bereiche für 

das Haushaltsjahr 2018                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

Vorbericht: 

 

Gemäß § 46 Ziffer 10 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) sind Haushaltsreste Einnah-

me- und Ausgabemittel, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. 

 

In der heutigen Sitzung werden die Haushaltsreste für Investitionsmaßnahmen und Gebäudeun-

terhaltung ebenfalls beschlossen. 

Wie in den Vorjahren erfolgt auch die Bildung der Haushaltsreste der budgetierten Bereiche.  

Die zu bildenden Haushaltsreste sind in der Anlage ersichtlich und werden erläutert. 

Entstehenden überplanmäßigen Ausgaben ist die Zustimmung zu erteilen. 

 

Die Haushaltsreste in den budgetierten Bereichen entstehen zwangsläufig, wenn im laufenden 

Jahr nicht alle Mittel verausgabt werden. Dies ist unter anderem der Fall, wenn für größere Be-

schaffungen Mittel, auch über Jahre hinweg, angespart werden. 

Wie in der Vergangenheit, werden die nicht verbrauchten laufenden Budgetmittel in voller Hö-

he übertragen. 

 

Beschlussvorschlag: siehe Anlage 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Rechnungsamtsleiterin Manuth verweist auf die der Einladung zu dieser Sitzung beigefügten 

Anlage. 
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Protokollführer: Regitz Heiko 

Sachverständige:       
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Beschluss: 

 

Die Damen und Herren des Gemeinderates folgen dem Beschlussvorschlag der Verwaltung 

vom 25.02.2019, der Anlage und wesentlicher Bestandteil dieser Niederschrift ist, mit großer 

Stimmenmehrheit. 

 

12 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 2 Enthaltungen 
 



Anlage zu TOP      der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12.03.2019

Beschlussvorschlag :

a) Zustimmung zur Bildung von folgenden Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2018

und Übertragung der Haushaltsmittel für die angeführten Budgetbereiche.

Haushaltsausgabereste Haushaltsjahr 2018

Haushaltsreste zum 

Vergleich

Vorjahr 2017

1. Verwaltungshaushalt 31.900 EUR 36.700 EUR

2. Vermögenshaushalt 277.600 EUR 237.300 EUR

3. Gesamtsumme 309.500 EUR 274.000 EUR

b) Entstehenden außer- und überplanmäßigen Ausgaben wird gleichzeitig die Zustimmung erteilt.

Rielasingen-Worblingen, den 25.02.2019

Az.: 902.41 und 913.60

Manuth
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Anlage zu TOP      der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12.03.2019

Oz. Haushaltsstelle Bezeichnung Anzahl der

Schüler

Sachkosten-

beitrag 2018

hieraus

je 

Schüler

Budgetansatz

Sondermittel 

GT

HH-Rest VJ

Sondermittel

verfügbares

Budget

Ausgaben-

Ist 

Budget

noch verfügbare

Budgetmittel

(Einsparung in %)

Vorschlag

Haushalts-

rest 2018
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 (= 4x5x6) 8 9 (= 7+8) 10 11 (= 9-10) 12

1. 2110-9350.220/01 Hebelschule 86 848 25% 18.232 1.760 22.300 22.495,53 -195 0

2.308 -(0,9%) Vorgriff

2. 2111-9350/01 Hardbergschule 133 848 25% 28.196 19.940 51.515 21.339,03 30.176 30.180

3.379 (58,6%)

3. 2112-9350/01 Scheffelschule 161 848 25% 34.132 16.980 60.420 29.994,79 30.426 30.430

2.000 7.308 (50,4%)

4. 2250-9350.240/01 Ten-Brink-Schule 5.540 143.403 120.436,54 22.966 22.970

Hauptschüler 82 1.312 25% 26.896 (16,0%)

Realschüler 161 848 25% 34.132

Gemeinschafts-

schüler 208 1.312 25% 68.224

Inklusion 9.129 25% 2.282

6.329

623 209.812 44.220 277.638 194.265,89 83.372 83.580

19.324 (30,03%)

Sondermittel = selbst erwirtschaftete Einnahmen

Budgetabrechnungen Schulen (Vermögenshaushalt)

Gesamtsumme Schulen
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Oz. Haushaltsstelle Bezeichnung Vermischte

Einnahmen

Gebühren-

einnahmen

10% aus

Spalte 5

Budgetansatz HH-Rest VJ

Sondermittel

verfügbares

Budget

Ausgaben-

Ist 

Budget

noch verfügbare

Budgetmittel

(Einsparung in %)

Vorschlag

Haushalts-

rest 2018
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 (= 4+6) 8 9 (= 7+8) 10 11 (= 9-10) 12

5. 4640-6680 Kinderhaus

Raphael 1.300 91.441 9.144 10.444 6.700 17.144 13.927,59 3.217 3.220

(18,8%)

6. 4641-6680 Kinderhaus

Fröbel 3.454 114.607 11.461 14.915 4.990 19.905 15.751,73 4.153 4.150

(20,9%)

7. 4642-6680 Kinderhaus

Rosenegg 791 218.661 21.866 22.657 10.430 33.087 25.427,10 7.660 7.660

(23,2%)

48.016 22.120 70.136 55.106,42 15.029 15.030

(21,4%)

Budgetabrechnungen Kinderhäuser (Verwaltungshaushalt)

Gesamtsumme Kinderhäuser
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Oz. Haushaltsstelle Bezeichnung Budgetansatz HH-Rest VJ

Sondermittel

verfügbares

Budget

Ausgaben-

Ist 

Budget

noch verfügbare

Budgetmittel

(Einsparung in %)

Vorschlag

Haushalts-

rest 2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 (= 4+5) 7 8 (=7-6) 9

8. 1310-9420.130 Feuerwehr 30.000 17.990 60.709 35.904,58 24.804 24.800

Gebäudebudget 12.719 (40,9%)

9. 1310-9350.130 Feuerwehr 94.000 143.520 239.447 100.368,40 139.078 139.080

Betriebsmittelbudget 1.927 (58,1%)

10. 7700-9350.760 Baubetriebshof 19.700 31.570 51.270 21.044,23 30.226 30.140

(59,0%)

11. 3520-5200 Gemeindebücherei 10.000 940 11.652 11.422,62 229 230

712 (2,0%)

12. 4520-6680 Jugendsozialarbeit an Schulen 5.700 10.720 17.450 5.467,06 11.983 11.960

1.030 (68,7%)

13. 4601-6210 Jugendarbeit 7.400 2.920 10.822 6.144,58 4.678 4.680

Sachkostenbudget 502 (43,2%)

Gesamtsumme übrige Budgets 166.800 207.660 391.350 180.351,47 210.998 210.890

16.890

Abrechnung sonstiger Budgets (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

Seite 4
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Rechnungsamt 

Drucksache Nr.: 36/2019 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 25.02.2019  Az.: 902.42; 913.69 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 5:  Haushaltszwischenbericht 2018                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

Vorbericht: 

 

Die Leiterin des Rechnungsamtes gibt einen Überblick über den Erfüllungsstand des Haushalts-

planes 2018. Mit einbezogen werden dabei mögliche Budgetüberträge und die geplanten 

Haushaltsreste. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Der vorläufige Haushaltsbericht zum 31.12.2018, welcher den Mitgliedern des Gremiums zu-

sammen mit der Einladung übersandt wurde, wird von Rechnungsamtsleiterin Verena Manuth 

ausführlich erläutert.  

Das voraussichtliche Rechnungsergebnis zum 31.12.2018 verbessert sich aufgrund einer erhöh-

ten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um rund 1,09 Millionen Euro, so 

dass die prognostizierte Zuführung insgesamt 4.323.000 Euro beträgt. Weiterhin kann statt der 

veranschlagten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage eine Zuführung zur allgemeinen 

Rücklage in Höhe von 1.028.900 Euro prognostiziert werden. 

Schließlich ist entgegen den Prognosen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes gemäß Ergeb-

nis 2017 und Prognose eine deutlich erhöhte allgemeine Rücklage zum 31.12.2018 in Höhe von 

rund 9,6 Millionen Euro zu erwarten.  

 

Die Damen und Herren des Gemeinderates nehmen den dargelegten Haushaltszwischenbe-

richt 2018 positiv zur Kenntnis. 

 

 

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Baumann Marianne   

Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp    

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Gold Jutta  ( e ) 

Hennes Nadja   

Manko Charlotte ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard ( e ) 

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Regitz Heiko 

Sachverständige:       
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Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Rechnungsamt 

Drucksache Nr.: 37/2019 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 25.02.2019  Az.: 905.16 

Vorberatung GR/ö am 23.11.2016  /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 6:  Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen 

Hand durch § 2b Umsatzsteuergesetz  

- Vergabe von Beratungsleistungen 

a) Erfassung und Bewertung betroffener Sachverhalte  

     nach dem neuen Steuerrecht 

b) Erstellung eines Tax Compliance Management  

     System      

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

Vorbericht: 

 

a) 

Durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 02.11.2015 wurde die Regelung der 

Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Umsatzsteuer-

recht ab 01.01.2017 neu gefasst. Die Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentli-

chen Rechts wurde damit grundlegend geändert. 

Bisher war eine potenzielle Umsatzsteuerpflicht an das Vorhandensein eines Betriebes gewerb-

licher Art (BgA) geknüpft. Die ausschließliche Vermögensverwaltung und das hoheitliche Han-

deln unterlagen nicht der Umsatzsteuer. Die Kopplung der umsatzsteuerlichen Unternehmerei-

genschaft einer juristischen Person des öffentlichen Rechts an den körperschaftsteuerlichen 

BgA-Begriff ist nun entfallen. 

Hieraus resultiert zunächst zwingend, dass jedes Handeln einer juristischen Person des öffentli-

chen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage dem allgemeinen Unternehmerbegriff des Um-

satzsteuerrechts unterliegt. Dabei kann es sich um Einnahmen handeln, die auf den ersten Blick 

Teil einer originär hoheitlichen Tätigkeit sind, aber letztlich auf privatrechtlicher Grundlage er-

bracht werden (Beispiele: Entgelte für Kopien, Verkauf von Taschenrechnern an Schüler, Ver-

kauf von Speisen an Festen (auch durch die Feuerwehr), Verkauf von Ortschroniken und Post-

karten oder der Verkauf von Familienstammbüchern auf dem Standesamt…). 

Die juristische Person des öffentlichen Rechts ist weiterhin kein Unternehmer, wenn sie hoheitlich 

handelt und es zu keinen größeren Wettbewerbsverzerrungen kommt. (Beispiele: Abwasserbe-

seitigung und Kostenersätze Feuerwehreinsätze). Zwar wird der unbestimmte Rechtsbegriff der 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Baumann Marianne   

Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp    

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Gold Jutta  ( e ) 

Hennes Nadja   

Manko Charlotte ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard ( e ) 

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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„größeren Wettbewerbsverzerrungen“ in § 2 Absatz 2 und 3 Umsatzsteuergesetz definiert, aller-

dings bereitet die Auslegung dieser Absätze Schwierigkeiten da weitere unbestimmte Rechts-

begriffe verwendet werden. Erste Hinweise zur Auslegung wurden im BMF-Schreiben vom 

16.12.2016 gegeben. Es bedarf aber noch weiterer Auslegung. 

 

Zusammen mit dem neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde auch eine Übergangsvor-

schrift in § 27 Absatz 22 Umsatzsteuergesetz eingefügt. Die Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

hat gegenüber dem Finanzamt erklärt, für die Zeit zwischen dem 01.01.2017 und 31.12.2020 zur 

bisherigen Rechtsanwendung zu optieren, d.h. die neue Rechtsanwendung erst ab 01.01.2021 

anzuwenden. Bis dahin, sind alle von der Neuregelung betroffene Sachverhalte (alle Einnah-

men, alle Ausgaben und alle Verträge) zu erfassen, steuerlich zu bewerten und falls möglich 

steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen. Damit verbunden sind auch die organisatori-

sche Anpassung von Abläufen und die Anpassung der Buchhaltung an den umsatzsteuerli-

chen Systemwechsel. 

 

Da die zu besteuernden Bereiche nicht mehr klar abgrenzbar sind, muss alles auf den Prüf-

stand. Das Rechnungs- und Steueramt besitzt nicht die personellen Ressourcen und fachlichen 

Kenntnisse, um eine rechtssichere Umsetzung dieser Neuregelung im Umsatzsteuerrecht zu ge-

währleisten. Daher hält die Verwaltung die Zusammenarbeit mit einer Steuerberatungsgesell-

schaft für notwendig. Die Verwaltung hat ein Angebot der Steuerberatungsgesellschaft Rödl & 

Partner eingeholt. Rödl & Partner ist ein bundesweit agierendes Unternehmen und hat Erfah-

rung im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Das Angebot lautet über rund 20.000 Euro brutto. 

Diesem Angebot liegt ein Tagessatz (8 Stunden) von 1.200 Euro netto zu Grunde. 

 

b) 

Zitat aus dem Leitfaden des Deutschen Städtetages für den Aufbau eines Internen Kontrollsys-

tems für Steuern, April 2017: 

 

„ 1.1 Tax Compliance im kommunalen Kontext 

Die verspätete, fehlerhafte oder unvollständige Einreichung einer Steuererklärung birgt für die 

steuerpflichtige Kommune erhebliche finanzielle und politische Risiken und kann darüber hin-

aus strafrechtliche Konsequenzen für Verwaltungsleitung und Mitarbeiter nach sich ziehen. 

Dennoch können objektiv unrichtige Steuererklärungen von kommunalen Verwaltungen nicht 

ausgeschlossen werden. Die vorrangigen Ursachen hierfür liegen im komplexen Verwaltungs-

aufbau der Kommunen und in unscharfen Abgrenzungsregelungen zwischen den steuerpflich-

tigen und den nicht-steuerpflichtigen Betätigungsbereichen der öffentlichen Hand. 

 

Die aktuelle Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) und auch 

die zunehmende Ausweitung der Pflichten zur elektronischen Datenübermittlung haben diese 

Problemlage nochmals deutlich verschärft. Der Umfang der kommunalen Steuerpflichten hat 

ein Ausmaß und eine Komplexität erreicht, die den Aufbau eines umfassenden Management-

systems zur Erfüllung dieser Anforderungen sowie zur Bewältigung verbleibender Risiken (soge-

nanntes Tax Compliance Management System – TCMS) erforderlich werden lässt. 

 

Definitionen: Der Begriff „Tax Compliance“ umfasst die Bereitschaft eines Steuerpflichtigen zur 

Befolgung steuerlicher Pflichten, also sowohl der zu beachtenden Steuergesetze als auch der 

untergesetzlichen Regelungen und Aufforderungen der Finanzverwaltung. Materiell umfasst 

der Begriff die Wertentscheidung der Verwaltungsleitung, stets alle Steuerpflichten erfüllen zu 

wollen. Formell umfasst der Begriff die Gesamtheit organisatorischer Maßnahmen, mit denen 

die Befolgung des geltenden Rechts tatsächlich sichergestellt wird. Ziel ist dabei die Vermei-

dung bzw. Begrenzung von finanziellen, politischen und strafrechtlichen Risiken für die Kommu-

ne und deren Beschäftigte. 

 

Unter einem kommunalen Tax Compliance Management System (TCMS) sind die auf Grundla-

ge der von den gesetzlichen Vertretern festgelegten Ziele eingeführten Grundsätze und Maß-
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nahmen einer Kommune zu verstehen, die auf die Sicherstellung eines regelkonformen Verhal-

tens der gesetzlichen Vertreter und der Mitarbeiter der Kommune sowie ggf. von Dritten abzie-

len, d.h. auf die Einhaltung der Regeln und damit auf die Verhinderung von Regelverstößen.“ 

 

Bei der Gemeinde Rielasingen-Worblingen gibt es bisher noch kein internes Kontrollsystem im 

Steuerbereich. In Hinblick auf das immer komplizierter werdende Steuerrecht und die zuneh-

mende Anzahl von im Steuerrecht agierenden Mitarbeitern empfiehlt die Verwaltung die Im-

plementierung eines TCMS. 

Die Bestandsaufnahme für die Umstellung auf den neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) bie-

tet sich an, um gleichzeitig auch ein TCMS zu entwickeln. 

Auch diese Leistung hat die Verwaltung bei der Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner 

angefragt. Das Angebot lautet über rund 12.800 Euro brutto. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat genehmigt für die Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Umstel-

lung auf die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz bei Haushaltsstelle 0600-6550 über-

planmäßige Mittel in Höhe von 32.800 Euro. 

Die Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner wird mit den Beratungsleistungen zur Anwen-

dung von § 2b Umsatzsteuergesetz und der Erstellung eines TCMS beauftragt. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Rechnungsamtsleiterin Verena Manuth zeigt die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öf-

fentlichen Hand gemäß dem Vorbericht auf und bittet den Gemeinderat, dem Beschlussvor-

schlag zuzustimmen. In der Folge wird der dargestellte Sachverhalt eingehend im Gremium 

diskutiert.  

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat genehmigt für die Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Umstel-

lung auf die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz bei Haushaltsstelle 0600 - 6550 über-

planmäßige Mittel in Höhe von 32.800,00 Euro.  

Die Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner wird mit den Beratungsleistungen zur Anwen-

dung von § 2b Umsatzsteuergesetz und der Erstellung eines Tax Compliance Management Sys-

tem (TCMS) beauftragt.  

 

13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 2 Enthaltungen 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 38/2019 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 26.02.2019  Az.: 022.22; 022.32; 573.60 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 7:  Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 

das Naturbad (Badegebührensatzung)                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

Vorbericht: 

 

Die Eintrittspreise für das Naturbad im Ortsteil Worblingen sind letztmals im Jahre 2016 moderat 

erhöht worden.  

Für das Jahr 2017 und 2018 hat der Gemeinderat beschlossen, von einer weiteren Erhöhung 

der Eintrittspreise für das Naturbad abzusehen.  

 

Beschlussvorschlag: 

Angesichts der niedrigen Besucherzahlen im Vergleich zu den umliegenden Freibädern (Natur-

bad Aachtal 29.777, Aachbad Singen 90.000, Höhenfreibad Gottmadingen 94.000, Freibad 

Engen 70.000, Freibad Hilzingen 74.000) schlägt  die Verwaltung auch für die Saison 2019 keine 

Erhöhung der Badegebühren vor.  

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Der Vorsitzende empfiehlt gemäß dem Vorschlag der Verwaltung, die Badegebühren für das 

Naturbad Aachtal in der Saison 2019 nicht zu erhöhen.  

 

 

Beschluss: 

 

Die Damen und Herren des Gemeinderates beschließen einvernehmlich für die Badesaison 

2019 im Naturbad Aachtal keine Anpassung bzw. Erhöhung der Badegebühren vorzunehmen. 

 

15 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Baumann Marianne   

Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Gold Jutta ( e ) 

Hennes Nadja   

Manko Charlotte ( e )

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard ( e ) 

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Regitz Heiko 

Sachverständige:       
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 39/2019 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 26.02.2019  Az.: 022.22; 022.32 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 8:  Kenntnisnahme der niedergeschriebenen Beschlüsse der 

Vorsitzung                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Von den niedergeschriebenen Beschlüssen der Vorsitzung vom 20.02.2019 nimmt der Gemein-

derat im Wege des Umlaufs Kenntnis. 

 

Einwendungen dagegen werden nicht erhoben. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Baumann Marianne   

Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp    

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Gold Jutta  ( e ) 

Hennes Nadja   

Manko Charlotte ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard ( e ) 

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Regitz Heiko 

Sachverständige:       
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 40/2019 GR/ö Anlagen: 2  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 26.02.2019  Az.: 022.22; 022.32; 560.00 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 9:  Verschiedenes 

Hallenbelegung durch die Vereine in den Ferien          

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Gemeinderat Wieland meldet sich zu Wort und übergibt dem Vorsitzenden ein Schreiben der 

Frauensportgruppe vom 14.01.2019 sowie der M.A.X und Tôsô X Gruppe des TV Rielasingen 

vom 27.01.2019 mit jeweiligen Unterschriftenlisten. Die Schreiben sind Anlage und wesentlicher 

Bestandteil der Niederschrift. In den beiden Schreiben wird das Unverständnis ausgedrückt, 

dass die Ten-Brink-Halle in den Ferienzeiten nicht mehr zur Verfügung steht bzw., dass der Ver-

einssport in den Schulferien in der Gemeinde eingeschränkt wird.  

Der Vorsitzende geht hierauf ein und erklärt, dass die Hallenbelegung durch die Vereine in den 

Ferien nochmals am runden Tisch mit jeweiligen Vertretern des Turnvereins Rielasingen, Vertre-

tern des Gemeinderates sowie der Verwaltung thematisiert werde. Hierbei müssten der Verwal-

tung die geführten Hallenbücher für die Sporthallen vorgelegt und mit der Belegungsvereinba-

rung verglichen werden.  

Mit diesem Vorschlag des Vorsitzenden erklärt sich das Gremium einverstanden.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Baumann Marianne   

Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp    

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Gold Jutta  ( e ) 

Hennes Nadja   

Manko Charlotte ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard ( e ) 

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Regitz Heiko 

Sachverständige:       





















 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 41/2019 GR/ö Anlagen:     Sachbearbeiter: Anna Blasche 

Erstelldatum TOP: 15.03.2019  Az.: 022.22; 022.32; 112.21 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 9:  Verschiedenes 

Anbringung von Pollern auf den Verkehrswegen  

der Gemeinde                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Gemeinderat Wieland gibt zu bedenken, dass relativ viele Poller in der Gemeinde aufgestellt 

werden.  

Der Vorsitzende erwidert, dass die Poller sinnvoll eingesetzt werden, um z. B. das Überfahren 

von Geh- und Radwegen zu verhindern bzw. eine sichtbare Abbremswirkung für Radfahrer etc. 

zu erreichen.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Baumann Marianne   

Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp    

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Gold Jutta  ( e ) 

Hennes Nadja   

Manko Charlotte ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard ( e ) 

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Regitz Heiko 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 42/2019 GR/ö Anlagen:     Sachbearbeiter: Anna Blasche 

Erstelldatum TOP: 15.03.2019  Az.: 022.22; 022.32; 656.22 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 9:  Verschiedenes 

Ampelanlage Kreuzungsbereich Zeppelinstraße / 

Hegaustraße                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Gemeinderat Rohr erläutert, dass die Aachkanalbrücke im nördlichen Bereich der Lindenstraße 

teilerneuert und saniert werden müsse. Er fragt nach, ob in diesem Zusammenhang nochmals 

die Schaltung der Ampelanlage bei der dortigen Kreuzung überprüft werden könnte. Der Vor-

sitzende legt dar, dass diese Angelegenheit an den Landkreis Konstanz weitergegeben wor-

den sei. Im Hinblick auf die Sperrung der Lindenstraße sei seitens des Landratsamtes Konstanz 

eine Vollsperrung unter Aufrechterhaltung des Rad- und Fußgängerverkehrs vorgesehen. Es sei 

kurzfristig eine nochmalige Besprechung mit dem Ortsbauamt anberaumt, um evtl. doch noch 

eine halbseitige Sperrung zu ermöglichen.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Baumann Marianne   

Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp    

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Gold Jutta  ( e ) 

Hennes Nadja   

Manko Charlotte ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard ( e ) 

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Regitz Heiko 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 43/2019 GR/ö Anlagen:     Sachbearbeiter: Anna Blasche 

Erstelldatum TOP: 15.03.2019  Az.: 022.22; 022.32; 656.22 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr.     :  Fragemöglichkeit 

Ampelanlage Kreuzung Zeppelinstr./Hegaustr.  

Wortmeldung von Herrn Sobieraj, Albert-ten-Brink-Str. 18, 

hier                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2019 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Der Mitbürger Roland Sobieraj, Albert-Ten-Brink-Str. 18, hier, weist darauf hin, dass die Grünpha-

se bei der Ampelschaltung beim Lindenplatz im Überquerungsbereich der Zeppelinstraße Rich-

tung Pflegezentrum St. Verena zeitlich zu kurz geschalten sei. Ältere Bewohner hätten Proble-

me, die Straße entsprechend zu überqueren, nachdem die Ampel zu schnell auf Rot schaltet.  

Der Vorsitzende erwidert hierauf, dass es bei der Ampelanlage einen Druckknopf gebe, der bei 

Betätigung eine Verlängerung der Grünphase ermögliche. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Baumann Marianne   

Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp    

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Gold Jutta  ( e ) 

Hennes Nadja   

Manko Charlotte ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard ( e ) 

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Regitz Heiko 

Sachverständige:       



 

 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende 

die öffentliche Sitzung um 18.10 Uhr. 

 

 

 

Rielasingen-Worblingen, 15.03.2019 Drucksache Nr. 32 - 43 

 

 

 

Ralf Baumert Heiko Regitz 

Vorsitzender Protokollführer 

 

 

 

 

Volkmar Brielmann Hermann Wieland  

Gemeinderat Gemeinderat 
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